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19~ Verordnung; Durchführung des Wohnbauförderungsgesetzes 1%8; Neufestlegung der angemessenen Gesamt
baukosten je Quadratmeter und der normalen Ausstattung der gcffud&ten Baulichkeiten. 

:lD. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 28. Juni 1978, mit der in Durchführung 
des W ohnbauförderungsgesetzes 1968 die an
gemessenen Gesamtbaukosten je Quadrat
meter und die normale Ausstattung der ge
förderten Baulichkeiten neu festgelegt wer-

deu 

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Wohnbauför
derungsgesetzes 1968, BGB!. Nr. 280/1967, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGB!. Nr. 2321 
1972, 443/1972, 287/1974, 449/1974, 366/1975 
und 386/1976, wird nach Anhörung des Wohn-! 
bauförderungsbeira.tes verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung l(f.er Wiener Landesregierung 
vom 12. Dezember 1972, LGBI. für Wien 
Nr. 3/1973, in der Fassung der Vero"dnungen 
LGBL für Wien Nr. 7/1974, 211975, 13/1975 und 
2/1976, mit der in Durchführung des Wohnbau
förderun.gsgesetzes 1968 <lie angemessenen Ge
samtbaukoSten je Quadratmeter und die normale 
Ausstattung der geförderten Baulichkeiten fest
gelegt werden, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 hat zu lauten: 
„(3) Demgemäß werden folgende angemessene 

Gesamtbaukosten der im § 1 Abs. 1 und 2 Wohn
bauförderungsgesetz 1968 bezeichneten Wohnun
gen, Heime und Geschäftslokale sowje der ge
meinsamen Benützung aller Bewohner dienenden 
Räume je Quadratmeter Nutzfläche für das Land 
Wien als Hödtstgrenze festgesetzt: 

a) für Eigenheime und Mehrwoh
nungshäuser in Form von Reihen-
häusern höchstens . , . . . . . . . . . . 8 450 S 

b) für Mehrwohnungshäuser bei 
einer Gesamtnutztlädie bis 
!SOOm' .. „ ................ . 

uber 1 500 m• bis 3 500 m• ' .... . 
76005 
70005 

oine solche nicht hergestellt, ist bei den in lit. a 
und b angeführten Beträgen ein Abschlag von 
10 v. H. vorzunehmen.'" 

2. § 1 Abs. 4 lit. h hat zu lauten: 
ub) die durch unvorhersehbare Erschwernisse 

oder ungewöhnliche Umstände bei der Bau
führung, insbesondere bei der Fundamen
tierung oder boi der Zu- oder Einleitung 
der elektrisdien Energie (Trafostation), 
univermeidbaren Erihöhungen um hödtstens 
10 v. H., weiters die Mehrkosten bei Hoch
hausbauten um hödistens 10 v. H. und 
ferner die Mehrkosten für ein- oder 
mehrgeschossige Einstellplätze (Garagen) 
um höchstens weitere 10 v, H., bei 
Kleinstbau.stellen mit einer Gesamtnutz
fläche bis 1 500 m2 jedoch 15 v. H." 

3. § 1 Abs. 4 lit. c hat zu lauten: 
„c) Mehrkosten bei der Errichtung von Klein

und Mittelwohnungen durdi Umhau von 
Baulichkeiten, deren Erhaltung au! Grund 
des Denkmalschutzgesetzes, BGB!. Nr. 533/ 
1923, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 92/1959 und ~67/1978, oder 
nach den Vorschriften der ·Bauoronung für 
Wien, LGBI. für Wien Nr. 11/1930, in der 
Fassung des Landesgesetzes LGBI. für Wien 
Nr. 18/1976, über die Schaffung von 
Sdtutz.'Wnen in Altstadtgebieten vorge~ 
schrieben ist, bjs 25 v. H." 

4. § 1 Abs. 4 lit. d hat zu lauten: 
„d) Mehrkosten für den über die Mindestan

forderungen der Bauordnung für Wien in 
der jeweils geltenden Fassung hinausgehen
den verbesserten Schall-, Wärme- und 
Feuchtigkeitsschutz der Baulichkeiten bis 
Sv.H.0 

Artt'kel II 

über 3 soom• ............... . 
c) für Heime hödtstens , ........ . 

6 600 s Diese Verordnung tritt mit dem der Kund-
8 600 S madtung folgenden Tag in Kraft. 

Die vorstehen.den Beträge gelten für mit Zen
tralheizung ausgestattete Baulichkeiten. Wird 

Der Landeshauptmann: 
Gratz 
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